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Abteilung Match/Leistungssport (AMLS) 
 
 

Stand 13.11.11 
 

Weisungen für Match der Teilverbände Gewehr 50m Elite 
am Zürcher Kantonalschützenfest 2012 

 

1. ALLGEMEINES 
Aus Gründen der Lesbarkeit wird die männliche Schreibform gewählt. Die Weisungen 
gelten selbstredend auch für die Schützinnen. 

 

2. ORGANISATION 
Im Rahmen des Zürcher Kantonalschützenfestes 2012 (ZHKSF 2012) organisiert der 
Zürcher Schiesssportverband (ZHSV) unter der Leitung der Abteilung Match/Leistungssport 
(AMLS), in Zusammenarbeit mit dem OK ZHKSF 2012, neben dem 20. Match der Bezirke 
erstmals – nach dem Zusammenschluss der beiden Kantonalverband im Jahre 2004 –   
wieder den Match der Teilverbände Gewehr 50m Elite. 

 

3. GRUNDSÄTZLICHES 
Der Match der Teilverbände steht allen Zürcher Teilverbänden offen. Dieser Match wird nur 
durchgeführt, wenn mindestens fünf (5) Gruppen teilnehmen.  

Jeder Schütze kennt die Regelwerke ISSF und ist für deren Einhaltung verantwortlich. 
 

4. WETTKAMPF 
Es gelangt der Wettkampf Gewehr 50m (Elite) Dreistellungsmatch 3x20 zur Austragung. 

 

5. DATUM 
Der Match der Teilverbände wird am Samstag, 14. Juli 2012 Vormittag auf der 

Schiessanlage 50m in Veltheim – Winterthur ausgetragen. In Bezug auf die Schiesszeiten 

und die Durchführung wird auf die Ausführungsbestimmungen des ZHSV verwiesen. 

 

6. BETEILIGUNG 
Jeder Zürcher Teilverband kann pro Disziplin maximal zwei (2) Gruppen à drei (3) Schützen 
stellen. Ein Schütze darf nur in einer Distanz Gewehr (50- / 300m) eingesetzt werden. 
 

7. TEILNAHMEBERECHTIGUNG 
Die Gruppenmitglieder müssen seit dem 1. Januar 2012 als Stammvereinsmitglied     
(Aktiv-A) im betreffenden Teilverband lizenziert sein. 

 

8. SCHIESSPLAN Gewehr 50m (Elite) 
 

Sportgeräte: Gewehr 50m 

Trefferfeld: Scheibe A 10 

Probeschüsse: frei, nur vor den einzelnen Stellungen gestattet 

Schusszahl: 60, davon je 20 Schuss in der Reihenfolge liegend, stehend, kniend 

Zeitplan: pro Schütze und Durchgang 2¼ h für gesamtes Programm, inkl. Probeschüsse 

Besonderes: Regelwerk ISSF: Abzug frei 

Rangordnung: gemäss Ziffer 11.12 
 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 

11.1 Anmeldungen 
Die Teilverbandsmatchchefs melden bis 31. Januar 2012 die Anzahl teilnehmenden 
Gruppen. Die namentlichen Teilnehmer sind bis spätestens 30. Juni 2012.an die 
Anmeldestelle zu melden. 

 
 
 



 

 

Anmelde- und Auskunftsstelle: 
 

- Gewehr 50m: 

Heinz Bolliger, Claridenweg 3, 8604 Volketswil, 
Tf 044 945 15 05, bolliger.heinz@bluewin.ch 

 

11.2 Zeitplan 
Gemäss Ausführungsbestimmungen und separatem Scheibeneinteilungs- und Ablöseplan. 

 

11.3 Mutationen 
Mutationen sind bis 30 Minuten vor Wettkampfbeginn möglich. Es werden nur schriftliche 
Mutationen akzeptiert. 

 

11.4 Startgeld / Kosten 
Von den Teilverbänden wird pro Gruppe ein Startgeld von Fr. 50.00 erhoben. Für 
Reisespesen, persönliche Auslagen und Munition sind die Schützen resp. die Teilverbände 
selber verantwortlich. 
Das OK ZHKSF 2012 und der ZHSV tragen die Kosten für die Schiessanlagen, 
Auszeichnungen (Gruppen und Einzel) und der Gesamtorganisation. 

 

11.5 Personal 
Das für die Durchführung des Wettkampfes benötigte Personal rekrutiert sich aus: 
- Mitgliedern der AMLS ZHSV bzw beigezogenen Fachkräften 
- Vorstandsmitgliedern des ZHSV 

 

11.6 Aufsicht 
Die AMLS nominiert die erforderlichen Schiessleiter und Jury-Mitglieder (Stand-Jury, Jury 
d‘Appel und Klassifikations-Jury). 

 

11.7 Reklamation 
Reklamationen über den Schiessbetrieb, Einzelresultate und Weisungs- und 
Reglementsauslegungen sind sofort der Schiessleitung zu melden. Der betroffene Schütze 
darf nicht weiterschiessen. Über solche Reklamationen entscheidet die Schiessleitung. 
Entscheide und Anordnungen der Schiessleitung können erstinstanzlich sofort bei der 
Stand-Jury angefochten werden. 
Gegen alle Entscheide der Stand-Jury kann innert 20 Minuten schriftlich Rekurs an die Jury 
d‘Appel eingereicht werden. Diese entscheidet endgültig. Rekursgebühr Fr. 50.00 
(Rückerstattung bei Gutheissung des Rekurses). 
Rekurse gegen die Gruppenresultate und die Gruppenrangierung auf der offiziellen 
Resultatstafel müssen sofort, spätestens aber innert 20 Minuten nach deren Bekanntgabe, 
schriftlich an die Klassifikations-Jury eingereicht werden. Diese entscheidet endgültig. 
Rekursgebühr Fr. 50.00 (Rückerstattung bei Gutheissung des Rekurses). 

 

11.8 Ausrüstungskontrolle 
Die Schiessleitung ist berechtigt, vor und nach dem Schiessen Kontrollen an den 
Sportgerätegewichten, sowie Ausrüstung durchzuführen. 

 

11.9 Munition 
Gewehr 50m, ist nach den ISSF-Regeln ausgeschrieben, vgl. Ziff. 8.. 
Die entsprechende Munition muss vom Schützen selber mitgebracht werden. 

 

11.10 Hilfsmittel 
Kniend darf ausschliesslich eine Rolle (Masse 25x18 cm) zwischen Boden und 
Unterschenkel verwendet werden. Ab dem 46. Altersjahr ist ein zweites Kissen 
20x20x5cm zwischen Ober- und Unterschenkel gestattet. 

 

11.11  Schusskontrolle 
Der Gewehrwettkampf 50m wird auf elektronische Trefferanzeige mit Zusatzanzeige in 
Zehntelwertung ausgetragen. 

 
 
 



 

 

11.12 Rangordnung 
Gruppen 
- Das Total der drei Schützen bestimmt den Rang. 
- Bei Punktegleichheit wird gemäss ISSF wie folgt gewertet:  

Rang 1 bis 3 Total der vier (drei) Schützen von 
a) die höchste Zahl der Innenzehner (Mouchen) 
b) das höchste Ergebnis der letzten Zehnerserie, zweitletzten und so weiter bis ein 

Unterschied gegeben ist. 
c) die höchste Zahl der 10er, 9er, 8er usw. 

Ab Rang 4 im gleichen Rang = alphabetisch. 
 

Einzel 
- Es wird von jeder Disziplin für die Abgabe der Prämienkarten auch eine Einzelrangliste 

erstellt (Art. 11.13). 
- Bei Punktgleichheit gemäss ISSF Regelwerk wie Artikel 11.12 Rangordnung, a), b), c). 

 

11.13 Gruppen- und Einzelauszeichnungen 
Pro Disziplin wird eine Siegergruppe erkoren. Jeder Schütze der Gruppe im ersten, 
zweiten und dritten Rang wird mit einer Gold-, Silber-, bzw. Bronzemedaille mit Band an 
der Rangverkündigung geehrt. 
In der Einzelwertung werden pro Wettkampfdisziplin je 20% Kranz- und Prämienkarten 
von Fr. 20.00, 15.00, und Fr. 10.00 an die Teilnehmer abgegeben. 

 

11.14 Rangverkündigung 
Die Rangverkündigungen sämtlicher Disziplinen finden am Samstag, 14. Juli 2012,  
ab 1700 Uhr (Apéro) und 1800 Uhr in der Parkgarage Winterthur AG, Ohrbühlstr. 37, 
8409 Winterthur statt. 
Die Teilnahme an der Siegerehrung ist für Medaillen- wie auch für Kranz-und 
Prämienkartengewinner Ehrensache. 

Bei Abwesenheit werden die Auszeichnungen nicht abgegeben. 
 

11.15 Schlussbestimmungen 
Soweit diese Weisungen oder die Ausführungsbestimmungen nicht etwas anderes 
bestimmen, gelten die Regeln der ISSF sowie die Schiessvorschriften RSpS des SSV. 
Die vom ZHSV erlassenen Ausführungsbestimmungen sind integrierender Bestandteil der 
vorliegenden Weisungen. 

 
 

Zürcher Schiessportverband ZHSV 

 

Urs Stähli, Präsident 

 

Heinz Bolliger, Leiter AMLS 

 

OK-ZHKSF 2012 

Hansruedi Alder, OK-Präsident 

 


